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Hinweise: Die Vorgaben in diesem Dokument sind verbindliche Formatvorgaben nach § 11 Abs. 3 KVBG. Die Nicht-beachtung der Formatvorgaben oder die nicht vollständige Erfüllung der Anforderungen an die Gebote stellen einen Ausschlussgrund nach § 17 S. 1 Nr. 1 KVBG dar.
 
Braunkohle-Kleinanlagen werden für die Ausschreibungen vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Regelungen wie Steinkohleanlagen behandelt (§§ 3 Nr. 10, 43 KVBG). Soweit von einer "Steinkohleanlage" gesprochen wird, sind Braunkohle-Kleinanlagen ebenfalls gemeint.
 
Hauptformular Gebot
Das Hauptformular Gebot ist für jede Steinkohleanlage auszufüllen. Gibt ein Bieter in einer Ausschreibung mehrere Gebote für unterschiedliche Steinkohleanlagen ab, sind diese mit einer Gebotsnummer zu versehen. Dafür ist in den Formularen bereits oben rechts ein Feld vorgesehen. Auf Formularen, in denen dieses Feld nicht vorhanden ist, muss auch keine Gebotsnummer angegeben werden.
 
Angaben zum Bevollmächtigten 
Sofern die bevollmächtigte Person andere Kontaktdaten hat als diejenigen, die im "Hauptformular Gebot" unter 1.3 bis 1.10 angegeben sind, ist das Formular "Angaben zum Bevollmächtigten" ausgefüllt dem Gebot beizufügen. Sollte sich die Bevollmächtigte Person im Laufe des Ausschreibungsverfahrens ändern, ist das Formular "Angaben zum Bevollmächtigten" zu verwenden. 
 
Im Hauptformular Gebot enthaltene Erklärungen 
Die Einverständniserklärung des Eigentümers bzw. der Eigentümer zur Gebotsabgabe, die Erklärung zur angestrebten Nutzung des Standortes der Steinkohleanlage sowie die Erklärung zur Bereitstellung des Generators bzw. der Generatoren als Betriebsmittel sind bereits im "Hauptformular Gebot" enthalten. Hierzu sind keine weiteren Unterlagen beizulegen. 
Den Gebotsformularen zusätzlich beizulegende Erklärungen und Nachweise
 
Dem Gebot sind der Nachweis auf den Verzicht auf den Kohleersatzbonus gegenüber dem BAFA, der Nachweis der gemeinsamen Erklärung der zuständigen Tarifpartner sowie der Nachweis der historischen Kohlendioxidemissionen (CO2-Emissionen) beizulegen. Gibt ein Bieter mehrere Gebote ab, muss eindeutig gekennzeichnet werden, welche Nachweise zu welchem Gebot gehören. Handelt es sich bei der Steinkohleanlage, für die ein Gebot abgegeben wird, um einen Dampfsammelschienenblock, sind die Nachweise und Erklärungen entsprechend für den Block beizulegen.
 
Gemeinsame Erklärung der zuständigen Tarifpartner
Für den Nachweis des Vorliegens eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung, die den Abbau der Beschäftigung in der Steinkohleanlage betrifft, ist das Formular "Erklärung der Tarifpartner" dem Gebot beizulegen. 
Dieses Formular ist von allen zuständigen Tarifpartnern auszufüllen und zu unterschreiben. Tarifpartner in diesem Sinne sind diejenigen, die einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung über den Abbau der Beschäftigung in der Steinkohleanlage oder Braunkohle-Kleinanlage unterzeichnet haben, der aufgrund eines Verbotes der Kohleverfeuerung nach § 51 KVBG in Verbindung mit einem Zuschlag nach § 21 KVBG erfolgt. Weitergehende Unterlagen, zum Beispiel Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge, sind nicht notwendig. 
  
Nachweis zum Verzicht auf Kohleersatzbonus
Für den Nachweis des Verzichtes auf den Kohleersatzbonus gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist dem Gebot eine Kopie der unbedingten Verzichtserklärung beizufügen. Aufgrund der Änderungen in § 12 
Abs. 1 Nr. 6 KVBG (Stichtagsregelung zum 31.05.2021) ist die unbedingte Verzichtserklärung neu abzugeben. Bislang erstellte bedingte Verzichtserklärungen für alle Ausschreibungen sind nicht mehr gültig.
Aus der unbedingten Verzichtserklärung muss eindeutig hervorgehen, auf welche Steinkohleanlage sich diese bezieht. Maßgeblich ist der Eingangsstempel beim BAFA. Die unbedingte Verzichtserklärung ist auch für Nicht-KWK-Anlagen auszufüllen. Die unbedingte Verzichtserklärung des BAFA ist unter folgendem Link abrufbar: www.bafa.de/kvbg 
 
 
Nachweis der historischen CO2-Emissionen
Für den Nachweis der historischen CO2-Emissionen werden die gesamten testierten CO2-Emissionen der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre vor dem Gebotstermin (01.01.2018 bis 31.12.2020) in Tonnen ohne Nachkommastellen pro Megawatt Nettonennleistung benötigt. Zu beachten ist hierzu auch das Hinweisdokument "Vorgaben zum Nachweis historischer CO2-Emissionen".
Gebot für einen Dampfsammelschienenblock
Gebote für Dampfsammelschienenblöcke (§ 3 Nr. 12 KVBG) können nur zum Zuschlagsverfahren zugelassen werden, wenn eine wirksame Dampfsammelschienen-Blockzuordnung vorliegt (§ 29 Abs. 3 S. 2 KVBG). Zuordnungen konnten letztmalig im Verfahren der Reihung nach § 29 Abs. 2 KVBG bis zum 01.02.2021 vorgenommen werden. Eine Zuordnung zu Dampfsammelschienenblöcken ist im Gebotsverfahren nicht mehr zulässig.  
 
 
 
 
 
 
Checkliste zur Gebotsabgabe
Diese unverbindliche Checkliste soll eine Hilfestellung sein, um zu überprüfen, ob die Unterlagen zur Gebotsabgabe vollständig sind. 
Dem Gebot liegen folgende Unterlagen bei:
 
 
 
 
 
Beizulegende Nachweise und Erklärungen
Fragen zu den Vorgaben und Formularen können Sie an kohleausstieg@bnetza.de stellen, eine Vorabprüfung von Gebotsunterlagen kann jedoch nicht erfolgen.
 
Heften Sie die Unterlagen nicht zusammen (keine Spiralbindung, nicht Tackern). Die Abgabe von Aktenordnern oder Schnellheftern ist dagegen möglich.   Reichen Sie die Unterlagen verschlossen bei der Bundesnetzagentur ein. Empfehlenswert ist eine Abgabe "Umschlag im Umschlag". 
Kontakt
 
Bundesnetzagentur
Referat 617 - Umsetzung Ausschreibungsverfahren
53113 Bonn
 
Mail: kohleausstieg@bnetza.de 
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